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	Hinweis:
Diese Mustervorlage beinhaltet die für die sicherheitstechnische Beurteilung durch einen Amtssachverständigen notwendigen Angaben. Die Beschreibung ist an die jeweilige Anlagenausführung anzupassen, dies gilt insbesondere für die grün markierten Texte. Die blauen Textteile sind ergänzende Hinweise, welche gestrichen werden können.
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	Achtung:
Bei Anwendung dieser Vorlage sind das Landeslogo, Kopf- und Fußzeile, sämtliche Hinweise und nicht zutreffende Beschreibungspunkte zu entfernen!
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[bookmark: _Toc228862696]Technische Beschreibung
[bookmark: _Toc228862697]Gaselager im Freien
[bookmark: _Toc228862698]Aufstellung und Medien
Es soll ein Gaselager für technische Gase gemäß ÖNORM M 7379 (Ausgabe: 03.2017) errichtet und betrieben werden. Das Gaselager wird an der Beschreibung der Situierung (z.B. „Westfassade“ des Gebäudes Angabe des Gebäudes errichtet. Folgende Gase sollen gelagert werden:  
Tab. 1: gelagerte Gase im Freien
	Gasart
	Rauminhalt je Flasche [l]
	Anzahl der bevorrateten Flaschen

	
	
	



Das Gaselager wird mit einer 2,0 m hohen Umzäunung (Drahtgitter) mit versperrbarem Zugang gegen unbefugten Zutritt geschützt. Zum Schutz vor Witterungseinflüssen wird das Gaselager mit einem Flugdach aus nicht brennbaren Baustoffen (Brandverhalten A1 / A2) überdacht. Die lichte Höhe unter dem Flugdach beträgt mindestens 2,5 m.
Im Gaselager werden innerhalb eines gekennzeichneten Bereichs (Bodenmarkierung) die leeren Gasflaschen gelagert. Die maximale Lagermenge an leeren Flaschen überschreitet die maximale Lagermenge an vollen Flaschen nicht.
[bookmark: _Toc228862699]Sicherheitsabstand
Variante 1: Zwischen brennbaren und oxidierenden Gasen wird ein Sicherheitsabstand von 2,0 m eingehalten. Der Sicherheitsabstand wird sowohl bei leeren als auch vollen Flaschen eingehalten. 
Variante 2: Brennbare, giftige und oxidierende Gase werden durch eine 2 m hohe feuerbeständige Wand (REI 90) getrennt, welche die Versandbehälter in horizontaler und vertikaler Richtung um mindestens 0,5 m überragt.
Variante 3: Zwischen brennbaren und oxidierenden Gasen wird kein Abstand eingehalten, da diese in einer Lager Box gelagert werden und der durchschnittliche äquivalente Flascheninhalt der vollen und leeren Flaschen weniger als 12 Flaschen mit jeweils 50 Liter entspricht.
Variante 4: Vom Rand des Gaselagers wird ein Sicherheitsabstand von 3 m eingehalten, in welchem sich keine Brandlasten oder ätzende Stoffe befinden. Der Sicherheitsabstand wird durch eine Bodenmarkierung gekennzeichnet. Die Wand an der das Gaselager aufgestellt wird, ist im Bereich von 3 m (horizontal + vertikal) vom Rand des Gaselagers feuerbeständige (REI 90) ausgeführt. Der Boden des Gaselagers besteht aus nicht brennbaren Baustoffen (Brandverhalten A1/A2).

Der Sicherheitsabstand ist in den beiliegenden Planunterlagen eingezeichnet.

[bookmark: _Toc228862700]Schutzzone bzw. Ex-Zone bei brennbaren Gasen (Zone 2)
Variante 1: Es ist keine Schutzzone erforderlich, da das Gaselager an keiner Seite von einer Wand in einem Abstand von weniger als 3 m eingegrenzt wird.

Variante 2: Folgende Schutzzonen bzw. Ex-Zonen werden eingerichtet:
Tab. 2: Schutzzonen bzw. Ex-Zonen bei brennbaren Gasen
	Gasart
	Abstand in horizontaler Richtung (gemessen vom Rand des Gaselagers)
	Abstand in vertikaler Richtung (gemessen vom Rand des Gaselagers)

	z.B. Wasserstoff
(Verdichtet)
	1 m
	1 m



Innerhalb der Schutzzone befinden sich keine Öffnungen von Kanälen, Gruben und dergleichen.
Die Schutzzone befindet sich innerhalb der Umzäunung (gilt nur für giftige Gase)
Die Fläche innerhalb der Schutzzone ist aus nicht brennbaren Baustoffen (Brandverhalten A1/A2) ausgeführt.
Die Fläche innerhalb der Schutzzone ist betoniert ausgeführt. (nur bei tiefgekühlt verflüssigten oxidierenden Gasen erforderlich) 
Für das Gaselager wird ein Explosionsschutzdokument erstellt. (gilt nur für brennbare Gase)
Die Schutzzone ist in den beiliegenden Planunterlagen eingezeichnet.
[bookmark: _Toc228862701]Kennzeichnung
Der Sicherheitsflaschenschrank wird mit folgenden Kennzeichnungen versehen: 
Tab. 3: Kennzeichnungen für den Sicherheitsschrank
	Kennzeichnung












Gasart
	Gaselager
	Zutritt für unbefugte verboten
	Keine offene
Flamme; Feuer,
offene Zündquelle
und Rauchen
verboten
	Warnung vor explosions-fähiger Atmosphäre
	Warnung vor giftigen (giftigen) Gasen
	Warnung vor brandfördernden
Stoffen
	Öl- und fettfrei halten

	
	Gaselager



Max. Lager-menge
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Öl- und fettfrei halten


	Brennbar
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	Oxidierend
	X
	X
	X
	
	
	X
	X

	Giftig
	X
	X
	X
	(X) falls brennbar
	X
	
	

	Erstickend
	X
	X
	X
	
	
	
	





[bookmark: _Toc228862702]Gaselager im eigenen Raum
[bookmark: _Toc228862703]Aufstellung und Medien
Es soll ein Gaselager für technische Gase gemäß ÖNORM M 7379 (Ausgabe 03.2017) in einem eigenen Raum errichtet und betrieben werden. Das Gaselager befindet sich im Erdgeschoss des Gebäudes Angabe des Gebäudes. Folgende Gase sollen gelagert werden:  
Tab. 4: gelagerte Gase im Raum
	Gasart
	Rauminhalt je Flasche [l]
	Anzahl der bevorrateten Flaschen

	
	
	



Die Umfassungsbauteile des Raumes sind feuerbeständig (REI 90) ausgeführt. Die lichte Raumhöhe beträgt mindestens 2,5 m. 
Die Türe (EI90) aus dem Aufstellungsraum ist nach außen aufschlagend eingerichtet und führt direkt ins Freie.
Die Türe (EI90) aus dem Aufstellungsraum ist nach außen aufschlagend eingerichtet und selbstschließend eingerichtet und führt auf einen Fluchtweg. 
Unter- und oberhalb des Aufstellungsraums befinden sich keine Arbeits- und Personenaufenthaltsräume. (nur bei brennbaren und giftigen Gasen) 
Die Beheizung des Gaselagers erfolgt mit Warmwasserheizkörpern. (nur bei brennbaren Gasen)
[bookmark: _Toc228862704]Lüftungssituation
Variante 1: Das Gaselager ist mit einer natürlichen Querdurchlüftung ausgestattet. Die Lüftungsöffnungen führen direkt ins Freie und weisen einen Gesamtquerschnitt von mehr als 1/100 der Bodenfläche auf (xx cm²). Die Positionierung der Lüftungsöffnungen erfolgt auf Basis der Dichte der Gase, sodass allenfalls austretendes Gas ungehindert abströmen kann.
Variante 2: Der Aufstellungsraum ist mit einer technischen Lüftung ausgestattet, welche einen permanenten 2-fachen Luftwechsel pro Stunde sicherstellt. Die Lüftung ist strömungsüberwacht ausgeführt. Bei Ausfall der Lüftungsanlage wird ein akustischer Alarm ausgelöst. 
Variante 3: Der Aufstellungsraum ist mit einer technischen Lüftung ausgestattet, welche über eine Gaswarneinrichtung angesteuert wird. Bei Gasalarm wird ein akustischer und optischer Alarm ausgegeben und eine technische Entlüftungsanlage aktiviert, welche einen 2-fachen Luftwechsel pro Stunde sicherstellt. 
[bookmark: _Toc228862705]Sicherheitsabstand
Variante 1: Zwischen brennbaren und oxidierenden Gasen wird ein Sicherheitsabstand von 2,0 m eingehalten. Der Sicherheitsabstand wird sowohl bei leeren als auch vollen Flaschen eingehalten. 
Variante 2: Brennbare und oxidierende Gase werden durch eine 2 m hohe feuerbeständige Wand (REI 90) getrennt. Die Aufstellfläche beginnt erst 0,25 m hinter der Schutzwandkante.
[bookmark: _Toc228862706]Schutzzone bzw. Ex-Zone bei brennbaren Gasen (Zone 2)
Variante 1: (RAUM < 20 m²)
Folgende Schutzzonen bzw. Ex-Zonen werden eingerichtet:
Tab. 5: Schutzzonen bzw. Ex-Zonen bei brennbaren Gasen und einem Raum < 20 m²
	Im Raum
	Um Öffnungen

	Ganzer Raum
	Keine, da die Aufstellfläche der Flaschen in horizontaler Richtung mehr als 1 m (bei brennbaren) und mehr als 1,5 m (bei giftigen) von den Öffnungen entfernt sind



Variante 2: (RAUM > 20 m²)
Folgende Schutzzonen bzw. Ex-Zonen werden eingerichtet:
Tab. 6: Schutzzonen bzw. Ex-Zonen bei brennbaren Gasen und einem Raum > 20 m²
	Im Raum
	Um Öffnungen

	Brennbare Gase: Horizontal + Vertikal um Gaselager: 1,0 m
Giftige Gase: Horizontal + Vertikal um Gaselager: 1,5 m
	Keine, da die Aufstellfläche der Flaschen in horizontaler Richtung mehr als 1 m (bei brennbaren) und mehr als 1,5 m (bei giftigen) von den Öffnungen entfernt sind


Innerhalb der Schutzzone befinden sich keine Öffnungen von Kanälen, Gruben und dergleichen.
Der Boden innerhalb der Schutzzone ist betoniert ausgeführt. (nur bei tiefgekühlt verflüssigten oxidierenden Gasen erforderlich) 
Für das Gaselager wird ein Explosionsschutzdokument erstellt. (gilt nur für brennbare Gase)
[bookmark: _Toc228862707]Kennzeichnung
Der Sicherheitsflaschenschrank wird mit folgenden Kennzeichnungen versehen: 
Tab. 7: Kennzeichnungen des Sicherheitsflaschenschrankes
	Kennzeichnung












Gasart
	Gaselager
	Zutritt für unbefugte verboten
	Keine offene
Flamme; Feuer,
offene Zündquelle
und Rauchen
verboten
	Warnung vor explosions-fähiger Atmosphäre
	Warnung vor giftigen (giftigen) Gasen
	Warnung vor brandfördernden
Stoffen
	Öl- und fettfrei halten

	
	Gaselager



Max. Lager-menge
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Öl- und fettfrei halten



	Brennbar
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	Oxidierend
	X
	X
	X
	
	
	X
	X

	Giftig
	X
	X
	X
	(X) falls brennbar
	X
	
	

	Erstickend
	X
	X
	X
	
	
	
	





[bookmark: _Toc228862708]Gaselager im Sicherheitsschrank G90 im Arbeitsraum
[bookmark: _Toc228862709]Aufstellung und Medien
Es soll ein Gaselager für technische Gase gemäß ÖNORM M 7379 (Ausgabe 03.2017) in einem Sicherheitsschrank gemäß EN 14470-2, Type G90, errichtet und betrieben werden. Der Sicherheitsschrank befindet sich im Beschreibung der Situierung (z.B. Raumbezeichnung) des Gebäudes Angabe des Gebäudes. Folgende Gase sollen gelagert werden:
Tab. 8: gelagerte Gase im Sicherheitsschrank G90
	Gasart
	Rauminhalt je Flasche [l]
	Anzahl der bevorrateten Flaschen

	
	
	



Der Sicherheitsflaschenschrank ist gasdicht ausgeführt.
[bookmark: _Toc228862710]Lüftungssituation
Variante 1: Der Sicherheitsflaschenschrank ist mit einer technischen Entlüftung ausgestattet. Die Zuluft wird aus dem Aufstellungsraum entnommen. Die Abluft führt im Bereich der Bereich angeben direkt ins Freie.
Variante 2: Die technische Lüftung gewährleistet einen permanenten 10-fachen Luftwechsel pro Stunde. (bei brennbaren und brandfördernden Gasen)
Variante 3: Die technische Lüftung gewährleistet einen permanenten 120-fachen Luftwechsel pro Stunde. (bei giftigen Gasen)

[bookmark: _Toc228862711]Sicherheitsabstand
Im Umkreis um den Lagerschrank wird kein Sicherheitsabstand ausgewiesen, da es sich um einen Sicherheitsflaschenschrank der Type G90 handelt.
[bookmark: _Toc228862712]Schutzzone bzw. Ex-Zone bei brennbaren Gasen (Zone 2)
Folgende Schutzzonen bzw. Ex-Zonen werden eingerichtet:
Tab. 9: Schutzzonen bzw. Ex-Zonen beim Sicherheitsschrank
	Innerhalb des Sicherheitsschranks
	Um Öffnungen

	Ganzer Innenraum
	Keine, da der Sicherheitsschrank gasdicht ausgeführt ist



Für das Gaselager wird ein Explosionsschutzdokument erstellt. (gilt nur für brennbare Gase)
[bookmark: _Toc228862713]Kennzeichnung
Der Sicherheitsflaschenschrank wird mit folgenden Kennzeichnungen versehen: 


Tab. 10: Kennzeichnungen von dem Sicherheitsflaschenschrank
	Kennzeichnung












Gasart
	Gaselager
	Zutritt für unbefugte verboten
	Keine offene
Flamme; Feuer,
offene Zündquelle
und Rauchen
verboten
	Warnung vor explosions-fähiger Atmosphäre
	Warnung vor giftigen (giftigen) Gasen
	Warnung vor brandfördernden
Stoffen
	Öl- und fettfrei halten

	
	Gaselager



Max. Lager-menge
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Öl- und fettfrei halten



	Brennbar
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	Oxidierend
	X
	X
	X
	
	
	X
	X

	Giftig
	X
	X
	X
	(X) falls brennbar
	X
	
	

	Erstickend
	X
	X
	X
	
	
	
	





[bookmark: _Toc228862714]Prüfungen und Bedienung des Gaselagers
[bookmark: _Toc228862715]Bedienung und Betriebs- und Wartungsvorschrift
Das Gaselager wird gemäß ÖNORM M 7379 (Ausgabe: 03.2017) betrieben. 
Für das Gaselager wird eine Betriebsvorschrift erstellt, welche dem Personal des Gaselagers nachweislich zur Kenntnis gebracht wird. In der Betriebsvorschrift wird insbesondere das Verhalten bei Gasaustritten beschrieben. Die Sicherheitsdatenblätter der gelagerten Gase liegen im Gaselager auf.
Vor der Einlagerung von Gasen wird geprüft, ob offensichtliche Undichtheiten vorhanden und die Ventilschutzkappen ordnungsgemäß befestigt sind. 
[bookmark: _Toc228862716]Befahren des Gaselagers (gilt nur für brennbare Gase)
Das Gaselager wird mit dem nicht explosionsgeschützten Stapler erst nach erfolgter Freimessung befahren. Die Gasmessung bleibt während des gesamten Manipulationsvorgangs aufrecht. Dieser Vorgang wird im Explosionsschutzdokument im Detail behandelt.
[bookmark: _Toc228862717]Wiederkehrende Prüfungen
Das Gaselager wird einmal jährlich auf die Einhaltung der Lagerbestimmungen überprüft. Das Ergebnis wird nachweislich dokumentiert und die Dokumentation in der Betriebsanlage aufbewahrt. 
Die vorhandenen Fluchtgeräte (Selbstretter) oder Atemschutzgeräte werden gemäß den Herstellervorschriften regelmäßig von einer beauftragten fachkundigen Person gewartet. Das Personal wird in regelmäßigen Abständen nachweislich auf die Verwendung der oben genannten Geräte unterwiesen. 
(bei giftigen Gasen)


[bookmark: _Toc228862718]Gaswarneinrichtungen
Folgende Räume sind mit Gaswarneinrichtungen mit Auslösung von Notfunktionen ausgestattet: 
Tab. 11: Gaswarneinrichtungen
	Raum
	Gasart
	Anzahl der Sensoren
	Voralarm
	Hauptalarm

	Raumbezeich-nung eingeben
	Gaseart eingeben
	Anzahl eingeben
	Bei Wert eingeben ppm / % UEG wird ein Voralarm in Form einer akustischen und optischen Alarmierung am Zugang des Aufstellungsraums ausgelöst
	Bei Wert eingeben ppm / % UEG wird ein Hauptalarm in Form einer akustischen und optischen Alarmierung am Zugang des Aufstellungsraums ausgelöst

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Eine Fachkraft wird mit der Abnahmeprüfung der Gasspürgeräte beauftragt. Von dieser wird eine Bescheinigung ausgestellt, aus welcher der Mängelfreiheit hervorgeht und in der die Einstellwerte (Alarmschwellen) angegeben sind.
Die Gaswarneinrichtungen werden nach Herstellerangaben, jedoch mindestens jährlich durch einen Fachkundigen der Herstellerfirma oder deren Vertretung mittels eines geeigneten Prüfgases auf Funktionsfähigkeit geprüft. Die Ergebnisse der Überprüfungen werden in Prüfbefunden dokumentiert und in der Betriebsanlage aufbewahrt.  
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